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Neue Unfallvers icherung ab 1. Januar 2026  
 
 
 
Am 31. Dezember 2025 enden die Verträge des Kantons Solothurn mit unserem langjährigen 

Unfallversicherer, der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG. Betroffen sind die obligatorische 

Unfallversicherung (UVG) sowie die freiwillige Unfall-Zusatzversicherung (UVGZ). Im Herbst 2025 

hat das Personalamt eine öffentliche Ausschreibung für eine neue Versicherungslösung ab dem 1. 

Januar 2026 lanciert. Nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens hat der Regierungsrat den 

Zuschlag an die Helsana Unfall AG erteilt. 

 

Obligatorische UVG 

 

Mit dem Wechsel zum neuen Versicherer werden die Prämien der obligatorischen UVG 

(Nichtberufs- und Berufsunfall) leicht tiefer ausfallen. Die definitiven Prämiensätze ab 1. Januar 

2026 für Berufs- und Nichtberufsunfall werden wie gewohnt im Januar mittels SO pin 

kommuniziert. Für Mitarbeitenden, welche bisher bei der SUVA obligatorisch versichert sind, gibt 

es keine Änderung. 

 

Freiwillige UVGZ 

 

Die definitive Monatsprämie für die UVGZ beträgt neu 9.15 Franken (bisher 11 Franken). 

 

Als Mitarbeitende des Kantons Solothurn haben Sie die Möglichkeit, eine freiwillige UVGZ 

abzuschliessen. Diese enthält im Schadenfall wertvolle Zusatzdeckungen, welche weltweit gelten: 

- Ambulante Heilbehandlung 

- Stationäre Heilbehandlung in der privaten Abteilung 

- Sachschaden 

- Ergänzung der UVG bei Kürzung oder Verweigerung der Leistungen 

- Unterstützung Haushalthilfe 

- Such- und Rettungskosten in Ergänzung zum UVG 

 

Anmeldung UVGZ 

 

Haben Sie noch keine Zusatzversicherung und möchten Sie vom Angebot profitieren? Füllen Sie 

dazu das folgende elektronische Formular aus: Abschluss Unfall-Zusatzversicherung. 

https://formulare.so.ch/fdpa_inter/start.do?generalid=Zusatzversicherung
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Als Bestätigung und Nachweis gilt der Abzug auf der Lohnabrechnung. Sie erhalten keine separate 

Police zugestellt. 

 

Abmeldung UVGZ 

 

Falls Sie bereits eine Zusatzversicherung abgeschlossen haben und aufgrund des Wechsels des 

Versicherungsanbieters auf eine UVGZ verzichten möchten, teilen Sie uns bitte dies via E-Mail an 

lohnwesen@fd.so.ch mit. Ohne Reaktion Ihrerseits gehen wir davon aus, dass Sie weiterhin von 

diesem Angebot profitieren möchten. 

 

Zusammenarbeit mit der Helsana Unfall AG 

 

Gemeinsam mit der Helsana Unfall AG arbeiten wir derzeit intensiv an den Grundlagen für eine 

reibungslose Zusammenarbeit ab dem kommenden Jahr. Im Zuge des Wechsels des 

Versicherungsanbieters werden die Information auf unserer Website anfangs Januar angepasst. 

Sie erreichen die Seiten mit den Informationen zur Unfallversicherung unter folgendem Link: 

Unfall - Personalamt - Kanton Solothurn 

 

 

Weitere Auskünfte: 
personenversicherungen@fd.so.ch  
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